
 
 

Antrag auf Erteilung der 
Ausnahmegenehmigung für 

deutsche Schüler 
 

□ Frankfurt International School* □ Frankfurt International School Wiesbaden*  
* Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
Anmerkung der FIS/FISW: Die Frankfurt International School hat den Status einer anerkannten 
allgemeinbildenden Ergänzungsschule. Deutsche Schüler können an der FIS ihre Schulpflicht nur 
erfüllen, wenn sie eine Ausnahmegenehmigung vom zuständigen staatlichen Schulamt erhalten. 
Deshalb müssen Eltern von deutschen Schülern einen Antrag auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung zum Besuch der FIS beim staatlichen Schulamt stellen. Für weitere 
Information lesen Sie dazu das FIS/FISW Merkblatt Information über die Ausnahmegenehmigung 
für deutsche schulpflichtige Schüler. Bitte reichen Sie die notwendige Begründung auf einem 
beigefügten Blatt ein. 
 
_________________________________            _________________________________ 
Vor- und Nachname des Vaters                    Vor- und Nachname  der Mutter 
 
 
_________________________________            _________________________________ 
Straße               PLZ Wohnort 
 
 
_________________________________        _________________________________ 
Vor- und Nachname des Kindes          Geburtsdatum des Kindes 
 
 
_________________________________ 
Eintrittsdatum 
 
Hiermit beantrage ich für mein Kind die Ausnahmegenehmigung zum Besuch der 
FIS/FISW. Den unten stehenden Hinweis auf den Rechtscharakter der FIS/FISW habe ich 
zur Kenntnis genommen. 
 
_________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 

 
Die Frankfurt International School / Frankfurt International School - Wiesbaden ist eine Ergänzungsschule 
im Sinne von § 175 des Hessischen Schulgesetzes, Abschlüsse der FIS werden in Deutschland nur als 
ausländische Abschlüsse anerkannt. Für Übergänge von der FIS/FISW an deutsche weiterführende Schulen 
ist ein Überprüfungsverfahren erforderlich. Bei einem Wechsel in ein öffentliches Gymnasium kann auch 
die Wahl der ersten und zweiten Fremdsprache an der FIS zur Einschränkung bei der folgenden Schulwahl 
führen. So bieten z.B. nur wenige staatliche weiterführenden Schulen Spanisch als Fremdsprache an. Sie 
werden darauf hingewiesen, dass Sie die Verantwortung für etwaige Schwierigkeiten tragen. Außerdem 
müssen Sie für die etwa erforderliche Schulbeförderung zur FIS/FISW selbst sorgen. 


